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unserm Bauer auch nicht auf der Ofenbank, erst muß er pflügen,
düngen, säen, schwizen David sagt (Psalm 37. 25.): „Ich bin
jung gewesen und alt geworben; habe aber nie gesehen, den Samen
des Gerechten nach Brod gehen." Wenn daS Wort ein wahres ist,
unv doch so viele Lehrer sich in Noch und Sorgen quälen, so folgt:
daß wir noch nicht zu ven Gerechten zählen. — Werven wir
uns unv unsern Kinder» denn gerecht; dann wirv das Wort der
Schrift sich auch an unS bewähren. — Wir wollen nicht mit Troz
und Anmaßung daS Wohl der Schule unv der Lchrer fördern —
aber auch nicht Vulven, vaß man uns, wie den Esel ves Gärtners,
mit Lasten erdrükt, während so Viele in Noch »nd Sorgen verkommen
und stch zur bittersten Armulh herabgeprcßt sehen. „Der Arbeiter ist
seines Lohnes werih." — — Wir müssen uns aber vereinigen
und, wenn mich nicht Alles trügt, so soll es dem „Volksschulblatt"
kaum an Abonnenten fehlen. Vereinte Kräfte können Großes
wirken. —r.

Schul-Chro.nk.

Bern. Die L e h r e r b e s o l d u n g. (Korrcsp.) Wenn die

Hand in Nr. 47 des „VolksschulblatteS" pag 372, Wahrheit anzeigt,
so sprechen wir hicrseits unsern warmen Dank für das aus, was zur
Besserstellung dcr Lehrer geihan wird. Ist das Angegebene auch
noch nicht das, was man für einen Lehrer fordern darf ohne Verle-
znng ver Billigkeit unv Bescheidenheit so ist es doch soviel, als in der
gegenwärtigen Zeit und ihren drükenven Verhältnissen geschehen konnte.
Wir wissen ganz bestimmt, daß ein großer Theil dcr Lehrer Nicht S

mchr hoffte, weil die Hoffnung so oft arges Gaukelspiel mit uns trieb.
Die Restgnazion der Verzweiflung ist gelöst: dafür Dank der
ErziehungSdirekzion. Ueber die Baarbesoldung wollen wir kein Wort mehr
verlleren ; auch nicht übcr die 3 Klassen dersclben. Allein es drängt
uns, übcr die Zugaben eine Bemerkung zu machen, mit welcher gcwiß
der gesammte Lehrerstand einig geht. Die Zugaben zur Baarbesoldung,
wie sie Nr. 47 dieses BlatteS anfübrt, stnd: l) freie Wohnung, 2)
hinreichend Holz, urw. und 3) „Wo ließet ihr das Land?"
Ja wir vermissen das Land! Herr Erziehungödirektor Ein Bischen
Land! Wir bitten recht sehr! Nur '/» oder ^ Jucharten Wir bitten
in allcm Ernstc! Uno diese für jevcn Lehrer, besonders sür Familien,
gewiß große Wobllhat dürfen Sie gewiß ohne Beanstandung den
Gemeinden zur Pflicht machen. Bei drr Mehrzahl der Schule» findet

cö stch schon; sollte es hier wieeer wegsallen? Mit sehr seltenen

Ausnahmen ist cs gewiß jedem Schulkreis cin Leichtcs, ein Stük Lanv
geben oder wenn derlclbc kcincs besizt, ein Stük zu pachten.

Ueberfluß wäre cs, die Nothwendigkeit und die Größe der Wohlthat
auseinander zu sezen. Und ncbst dcm materiellen Nuzen wird sich dcr
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Lchrer, ver seine Sommermuße theilweise mit Landarbeit ausfüllt,
mehr Achtung und — mehr Gesundheit erwerben. Wir sind
überzeug», daß es nur der einfachen Aufnahme dieser Zugabe in daS
BesoldungSgesez bedarf, um ohne die geringste Schwierigkeit durchgeführt

zu werven. Diese Ueberzeugung war es und ist es noch, die
uns wirklich noch zweifeln läßt, ob vie Nichtaufnahme des Wortes
„Land" in dem angeführten Artikel d. Bl. nicht nur ein Versehen sei.

Luzern. Mit Kreissch reiben vom 26. v. M. werven vom Tit.
Erziehungsralh den Schulkommissionen deS Kantons folgende Punkte
zur besondern Beachtung empfohlen:

t) Wenn Strafen gegen säumige Eltern verhängt werden, und
diese fahren dennoch fort, ihre Kinder unfleißig zur Schule zu
schiken, so ist auch dieses als „andauernver Ungehorsam" zu
betrachten und sofort mit geschärfter Strafe zu ahnven, wenn
gleich vie erst Verhängte noch nicht abgewandelt ist. Das
schnelle Strafverfahren ist es, welches die Zahl dcr Strafen
vermindert und am wirksamsten sich erweist.

2) Es iit bisanher ziemlich häusig vorgekommen, daß, wenn an
den Lokalien kleine Reparaturen erforderlich waren oder noth-
wendige Anschaffungen für die Schule nicht stattfanden, die
Schulkommissionen an die Volksschuldirekzion einberichtet und
diese zum Einschreiten veranlaßt haben. Nun liegt es aber
unbestritten in der Kompetenz der Schulkommisstonen, die Ge-
meindebehörden zu allen gesezlichen Leistungen für die Schule
und zur Beseitung aller Uebelstände anzuhalten, welche stch

aus unzureichender Obsorge oder Nachlässigkeit von Seite ver
Ortsbehörde ergeben. Wir wünschen, daß von dieser Befugniß
in allen vorkommenden Fällen genannter Art selbständigen und
vollständigen Gebrauch gemacht werde.

Jm Besonder» aber ist darauf zu achten: ob der Lchrer fich
auf seine Lekzionen gehörig vorbereitet habe und mit dcr hieraus sich

ergebenden Sicherheit unv Bestimmtheit den Unterricht crtheile, so

wie auch, ob vcr Lehr und Stundenplan pünktlich inne gehalten
werde. Eben so ist strenge darauf zu halten, daß Lehrer und Schüler
in allen Dingen sich einer größtmöglichen Ordnung und Reinlichkeit
befleißen, in welcher Beziehung, wie uns berichtet wird, an gar vielen
Orten noch gar vieles zu wünschen übrig bleibt.

Hinsichtlich der Arbeitsschulen für Mädchen wird vorläufig zur
Kenntniß gebracht, daß im Jahre 1857 wiederum ein LehrkurS für
solche Frauen und Töchter stallfinden wirv, welche Lehrerinnen werden
wollen, und zugleich der lebhaste Wunsch ausgesprochen, daß die

Schnlkommissionen stch mit Nachvruk sür Errichtung von Arbeitsschulen

in denjenigen Ortschaften ihres Kreises verwenden möchten, wo
noch keine solche bestehen. -

Acirgau Der Schweizerbote meldet den Tod dcs Lchrers Fr.
Joseph Fischer, der über ein halbes Jahrhundert ohne Unterbre>

chuilg im Schuldienste stand. Anfänglich mit 48 Fr., dann mit 64
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